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Revidiertes Kantonales Energiegesetz

Grossverbrauchermodell

Anforderungen an 
Energienutzung

Abwärmenutzung

Höchstanteil nicht 
erneuerbare Energien

Gebäudeenergieausweis
für Förderbeiträge

Staatsbeiträge an 
Gebäudesanierungen

Regionale 
Energieberatung

Kommunale
Energierichtpläne

Verbot und Sanierungspflicht
elektrische Widerstandsheizungen

Kommunale Nutzungspläne
- Nutzungsbonus
- Vorgabe Energieträger
- Vorgabe Höchstanteil NEE
- Gestaltungsfreiheit für EE

erhöhte Anforderungen
kantonale + subvent. Bauten

Förderung Energieeffizienz
und erneuerbare Energie

Leistungs-
Vereinbarungen
mit Gemeinden

Überbauungsordnung für Leitungen
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Definition: Leitungsgebundene Energien
(Art. 4 KEnG)

• Elektrizität
• Fernwärme / Fernkälte
• Gas 
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Versorgung mit Elektrizität Art. 26 – 33 (KEnG)

Übergeordnetes Recht: StromVG des Bundes

Aufgehoben: 
Die Versorgung mit Elektrizität obliegt den Gemeinden.
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Leistungsaufträge an Netzbetreiber 
Art. 26 – 33 (KEnG)

Der Kanton kann
Leistungsaufträge an die 
Netzbetreiber erteilen.

Ist die Grundversorgung / 
Versorgungssicherheit in einem 
Netzgebiet gefährdet, so kann 
dem Netzbetreiber der 
Betrieb des betroffenen Gebiets 
notfalls entzogen werden.
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Planung, Bau, Unterhalt und Finanzierung des 
Energieverteilnetzes sind Sache der zuständigen 
Energieversorgungsunternehmen.

Soweit möglich und verhältnismässig, sind neue 
Leitungen in den Boden zu verlegen.

Planungsgrundsätze Art. 18 (KEnG)
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Öffentlich–rechtliche Sicherung der 
Durchleitungsrechte Art. 20 – 23 (KEnG)

Ist eine privatrechtliche Sicherung der 
Durchleitungsrechte nicht möglich, können diese mit 
einer Überbauungsordnung öffentlich-rechtlich 
gesichert werden.
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Grossverbraucher Art. 53 – 54 (KEnG)

Definition
Als Grossverbraucher gelten Energieverbraucher mit 
einem Wärmeverbrauch von mehr als 5 GWh oder 
einem Elektrizitätsverbrauch von mehr als 0,5 GWh
pro Verbrauchsstätte und pro Jahr.

GWh = Gigawattstunden



Kanton Bern

BVE / Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE)
Dezember 2011

Grossverbraucher Art. 53 (KEnG)

Grossverbraucher können verpflichtet werden, ihren 
Energieverbrauch zu analysieren und zumutbare
Massnahmen zur Verbrauchsoptimierung sowie zur 
Verminderung der Umweltbelastung und der 
Treibhausgasemissionen zu treffen.
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Grossverbraucher können sich
befreien durch 
Vertrag mit Kanton (BVE)

Bereits bestehende Ziel-
vereinbarungen mit dem Bund 
zur Befreiung von der CO2-
Abgabe werden den Verträgen 
mit der BVE gleichgestellt.

nicht erfüllt

Ja

Zielvereinbarung 
erwünscht?

(in Gruppen od. einzeln)

KEnG Art. 54

Zielvereinbarung

jährliche

Erfolgskontrolle

Massnahmen

realisieren

Nein

erfüllt

Aufforderung zur

Verbrauchsanalyse

KEnG Art. 53

Grossverbraucher Art. 53 – 54 (KEnG)
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Zielvereinbarung Art. 54 (KEnG)

In der Zielvereinbarung werden mindestens festgelegt:
• Ausgangslage und Verbrauchsziele
• Kontrolle der Einhaltung
• Berichterstattung
• Vertragsdauer

Grossverbraucher mit Vertrag werden von der 
Einhaltung einzelner Minimalanforderungen 
befreit.


